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Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Im Benehmen mit Ihrer Landesplanungsbehörde bestimme ich gemäß
§ 16 Absatz l Bundesfemstraßengesetz die Linienführung der B 74
zwischen Osterholz-Scharmbeck (Bereich Einmündung B 74/K 5) bis
südwestlich des Knotenpunktes K 43/K 44, wie sie im anliegenden
Ubersichtslageplan im Maßstab 1:25. 000 (Anlage 3. 1 der Linienbe-
stimmungsunteriagen) "rot durchgezogen" (Vorzugsvariante) einge-
tragen ist, mit folgenden Anmerkungen und Maßgaben:

I.

Bei der Wahl des maßgebenden Regelquerschnitts für die B 74 sind
sowohl die prognostizierten Verkehrsbelastungen als auch die örtli-
chen Zwangspunkte und die umweltfachlichen Gesichtspunkte zu be-
rücksichtigen. Details sind im Rahmen der Entwurfsaufstellung mit
mir abzustimmen. Die weitere Planung und Ausbildung der Knoten-
punkte hat in enger Abstimmung mit mir zu erfolgen. Trassenoptimie-
rungen sind insbesondere nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten vor-
zunehmen. Ich bitte, alle Einsparmöglichkeiten auszuschöpfen, um die
Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens weiterhin zu gewährleisten.

2USTELL- UND LIEFERANSCHRIFT: Mein rieh-von-Stephan-Straße
VERKEHRSANBINDUNG; Bus: 631, 637, 638, Bahn: G6. Haltestelle: Robert-Schuman-Platz
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Im Hinblick auf die zu erwartenden schwierigen Baugrundverhältais-
sen bitte ich, bei der weiteren Planung einen erdbautechnischen Vari-
antenvergleich der möglichen Lösungen (z. B. Dammaufschüttung auf
dem Erdreich, Bodenaustausch, Bodenverbesserung, Einsatz von mit
Geokunststoff ummantelten Säulen aus nicht bindigem Material etc.)
auch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit einzelner Varianten durch ei-
neu Bodengutachter vorzunehmen. Dieser Variantenvergleich und das
Bodengutachten sind den RE-Vorentwurfsunteriagen beizufügen.

Die Verkehrsuntersuchung mit der projektspezifischen Verkehrsprog-
nose für das Jahr 2025 bescheinigt dem Knotenpunkt im Bereich der
Anschlussstelle (AS) Bremen-Industriehäfen (A 27/L 151 "Ritterhuder
Heerstraße") mit der prognostizierten Mehrbelastung aus der Ostum-
gehung eine ausreichende Leistungsfähigkeit. Für die weiteren Pla-
nungsschritte bitte ich in Abstimmung mit der bremischen Straßen-
bauverwaltung die Verkehrsbelastungen mit den Ergebnissen der Be-
darfsplanprognose 2030 abzugleichen und den Nachweis der Leis-
tungsfähigkeit, auch für die "Ritterhuder Heerstraße", zu aktualisieren.
Ober das Ergebnis bitte ich mich im Rahmen der Projektabstimmung 3
nach RE 2012 zu unterrichten. Gegebenenfalls bitte ich die Möglich-
keiten eines Ausbaus der "Ritterhuder Heerstraße" und einer verkehr-
lichen Optimierung der beiden Knotenpunkte (Autobahndreieck
A27/A281 und AS Bremen-Industriehäfen) unter Berücksichtigung
naturschutzfachlicher und wirtschaftlicher Gesichtspunkte zu prüfen.

Die neue Ortsumgehung kreuzt die vorhandene Bahnstrecke Bremen-
Bremerhaven. Unter Anwendung des ARS Nr. 02/2015 vom
20.01.2015 sind zusammen mit der Vorlage des RE-Vorentwurfs der
Entwurf einer Kreuzungsvereinbarung und die fachtechnische Stel-
lungnahme des Eisenbahnbundesamtes vorzulegen.

II.

Die Bundesstraße B 74 im Abschnitt zwischen Osterholz-Scharmbeck
(Bereich Einmündung B 74/K 5) und der A 27 (AS Bremen-Nord)
verliert mit Verkehrsübergabe der neugebauten B 74 ihre Funktion als
Straße des weiträumigen Verkehrs und ist daher abzustufen (§ 2 Abs.
4 FStrG) mit der Bedingung, den Streckenzug von der A 27 (AS Bre-
men-Industriehäfen) bis südwestlich der Kreuzung der Kreisstraßen
K 43 und K 44 - bestehend aus Teilstrecken der Ritterhuder Heerstra-
ße/L 151/K 43 - zur Bundesstraße B 74 aufzustufen (§ 2 Abs. 3a
FStrG).

Diese aufgrund funktionaler Betrachtung der künftigen Bundesfem-
Straße erforderliche Umstufüng bitte ich mit der bremischen Straßen-
bauverwaltung abzustimmen. "ir
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Spätestens mit Übersendung des RE-Vorentwurfs bitte ich ein endgül-
tiges, mit der bremischen Straßenbauverwaltung abgestimmtes Umstu-
fungskonzept vorzulegen, aus dem sich die rechtzeitige Abstufung der
B 74 in dem zu benennenden Abschnitt in die sich aus dem Landes-

recht ergebende Straßenklasse und die Aufstufüng des Streckenzuges
Ritterhuder Heerstraße/L 151/K 43 zur Bundesstraße ergibt.

Die Widmung der neuen Strecke hat mit Verkehrsfreigabe zu erfolgen
und sollte bereits im Planfeststellungbeschluss geregelt werden. Sollte
dies nicht möglich sein, ist die Widmung rechtzeitig zur Verkehrs-
Übergabe zu veranlassen und in einem Amtsblatt des Landes Nieder-
Sachsen mit Rechtsbehelfsbelehrung bekannt zu machen (§ 2 Abs. 6
FStrG).

Gleichzeitig mit Widmung und Verkehrsfreigabe der neuen Strecke
sind Umstufimgen vorhandener Strecken zum Datum der Verkehrs-
freigäbe vorzunehmen. Auch diese Umstufüngen sollten bereits im
Planfeststellungsbeschluss geregelt werden. Sollte dies nicht vollum-
fänglich möglich sein, sind die Umstufüngen rechtzeitig zur Ver-
kehrsübergabe zu veranlassen und mit Rechtsbehelfsbelehrung amtlich
bekannt zu machen (§ 2 Abs. 6 FStrG).

Es bleibt den Ländern im Übrigen unbenommen, in eigener Verant-
wortung mit den neuen Baulastträgern Verhandlungen zur Übernahme
der Baulast durchzuführen. Spätestens drei Monate vor der geplanten
Verkehrsübergabe der neuen Strecke ist das Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur über die für die Abstufung getroffe-
nen Maßnahmen zu informieren. Ein Auszug aus dem Planfeststel-
lungsbeschluss sowie ein aussagekräftiger Lageplan Zwecks daten-
technischer Ergänzung des Netzmodells sind zu übersenden.

III.

Für die Linienbestimmung wurde das Projekt auf seine Umweltver-
träglichkeit gemäß § 16 UVPG, seine Verträglichkeit mit den Erhal-
tungszielen der Natura 2000-Gebiete gemäß § 36 BNatSchG und hin-
sichtlich artenschutzrechtlicher Anforderungen überprüft.

Das EU Vogelschutzgebiet DE 2719-401 "Hammeniederung" wird
durch die Vorzugsvariante an seinem südwestlichen Rand tangiert.
Die damit verbundenen Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhal-
tungsziele des Vogelschutzgebietes sind bezogen auf die vorkommen-
den Arten Weißstoreh, Uferschnepfe, Kiebitz und Rotschenkel trotz
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung erheblich.
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Im Rahmen der gem. § 34 Abs. 3 BNatSchG erforderlichen Ausnah-
meprüfung war eine Altemativenprüfimg durchzufilhren. Diese
kommt zu dem Ergebnis, dass die Vorzugsvariante die einzig zumut-
bare Alternative ist und die im Variantenvergleich verbliebene West-
Variante auf Grundlage der maßgebenden Abwägungskriterien (ver-
kehrliche Entlastungswirkung, Wirtschaftlichkeit, raumordnerische,
siedlungsbezogene und schalltechnische Wirkungen) keine zumutbare
Alternative zu der Ostvariante darstellt. Insbesondere die nicht opti-
male Anbindung des Oberzentrums Bremen an den nordöstlich des
Oberzentrums gelegenen Raum, die gravierenden Auswirkungen auf
die vorhandenen Siedlungsbereiche (Abriss wertvoller Wohngebäude)
sowie die erheblichen zusätzlichen Verkehrsbelastungen am Knoten-
punkt A 27 / B 74 (Verteiler Ihlpohl) fuhren zu dem Ergebnis, dass die
Westvariante keine zumutbare Alternative ist. Mit der Ostvariante

wurde dagegen eine Trasse gefunden, die trotz der Feststellung der er-
heblichen Beeinträchtigung von Schutz- und Erhaltungszielen des EU-
Vogelschutzgebiets Hammeniederung die an sie gestellten Ziele einer
leistungsfähigen Verkehrsachse mit wirtschaftlich vertretbarem Auf-
wand am besten erfüllt und gleichzeitig die o. g. erheblichen Beein-
trächtigungen bestehender Siedlungsbereiche weitestgehend vermei-
det.

Die dargelegten zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen
Interesses überwiegen dabei die Belange des Natura-2000-Gebiets-
Schutzes. Demzufolge sind mit dem Bau der Ostvariante Kohärenzsi-
cherungsmaßnahmen bezogen auf den vorkommenden Weißstorch,
Uferschnepfe, Kiebitz und Rotschenkel erforderlich, die im Naturraum
der Hammeniederung umgesetzt werden können.

Die dargestellten Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Kohä-
renzsicherung sowie die Maßnahmen des Artenschutzes (vorgezogene
Ausgleichsmaßnahmen nach § 44 Absatz 5 BNatSchG und Maßnah-
men zur Sicherung des Erhaltungszustands der Populationen nach § 45
Absatz 7 BNatSchG) sind weiter zu konkretisieren. Außerdem sind die
weiteren Anmerkungen, Hinweise und Maßgaben der Stellungnahme
des Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
Sicherheit vom 09. 10.2014, die als Anlage beiliegt, in den nächsten
Plammgsstufen zu beachten.

Im Hinblick auf die Abarbeitung der gesetzlichen Vorgaben des Na-
tur- und Artenschutzes ist im nächsten Planungsschritt im Rahmen des
Bund-Länder-Abstimmungsprozesses für die Projektabstiinmung 3
nach RE 2012 der Grobentwurf mit einem Maßnahmenkonzept der
landschaftspflegerischen Begleitplanung vorzulegen.

ir
Zertifikat seit 1009

audit berufundfamilie



Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

Seite 5 von 6

Konfliktschwerpunkte von Natur und Landschaft müssen dabei klar
definiert werden. Der gesamtplanerische Variantenvergleich (West-
und Ostvarianten) und die naturschutzfachlichen Untersuchungen
(u. a. Artenschutz, Natura 2000) sind auf Basis aktueller Datenerhe-
bungen insbesondere zur Biotopstruktur und zum Lebensraumverbund
zu aktualisieren, um die europarechtlichen Vorgaben aus der FFH-
Richtlinie umzusetzen und die Vereinbarkeit mit den artenschutzrecht-

lichen Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes und somit die
Zulassungsfähigkeit der Vorzugstrasse im Sinne einer Vorausschau
zur Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens emeut nachzuweisen.

Die hohen naturschutzfachlichen Anforderungen an die landschafts-
pflegerische Begleitplanung (inkl. europäischer Arten- und Gebiets-
schütz) sind im Laufe der weiteren Entwurfsplanung besonders sorg-
faltig zu beachten, um Planungs- und Rechtssicherheit zu erlangen.
Bei der Ableitung und Festlegung eines abgestimmten Vermeidungs-
und Kompensationskonzeptes sind die Aspekte der Wirtschaftlichkeit
zu beachten. Ich weise darauf hin, dass die insbesondere tierökolo-
gisch begründeten Maßnahmenkonzepte durch entsprechende Daten
aktueller Erhebungen zur Biotopstruktur und zum Lebensraumverbund
belegt werden müssen.

Im Rahmen der landschafispflegerischen Maßnahmenkonzeption sind
auch die unter Beachtung der europarechtlichen Vorgaben der FFH-
Richtlinie konkret erforderlichen Maßnahmen zur Schadensbegren-
zung sowie zur Kohärenzsicherung und die artenschutzrechtlich erfor-
derlichen Maßnahmen festzulegen. Die hierfür entsprechend zu erstel-
[enden Unterlagen (LBP, FFH-Verträglichkeitsprüfung, artenschutz-
rechtlicher Planungsbeitrag) sind mir fiir die Projektabstimmung 3
nach RE 2012 vorzulegen.

IV.

Im Hinblick auf den im geltenden Bedarfsplan festgestellten besonde-
ren naturschutzfachlichen Planungsauftrag weise ich darauf hin, dass
dieser erst durch die im Rahmen der Genehmigungsverfahren durch-
zuführende Umweltverträglichkeitsprüfung und Prüfung der natur-
schutzrechtlichen Zulassungsvoraussetzungen, insbesondere FFH-Ver-
träglichkeitsprüfung und Artenschutzprüfüng, und mit dem Erlangen
des Baurechts rechtlich umfassend abgearbeitet ist.

Ich bitte, bei der Vorlage des Vorentwurfs nach RE zu bestätigen, dass
der besondere naturschutzfachliche Planungsauftrag in der Planung
berücksichtigt wurde und darzulegen, wie die Abarbeitung erfolgt.
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Zur Erfüllung der Berichtspflicht gegenüber dem Deutschen Bundes-
tag sind dem BMVI mit Antrag auf Einstellung in den Straßenbauplan
entsprechende Informationen über die Abarbeitung des besonderen na-
turschutzfachlichen Planungsauftrags zur Verfügung zu stellen. Hierzu
ist ein separater zusammenfassender Bericht erforderlich, der in knap-
per Form die Art und Weise der Abarbeitung der in der Umweltrisi-
koeinschätzung oder FFH-Verträglichkeitseinschätzung aufgezeigten
Sachverhalte während der Baurechtschaffüng aufzeigt.

Im Auftrag
Dr. Stefan Krause

Beglaubigt:

Angestellte

Anlagen: - Stellungnahme des Bundesministeriums für Umwelt, Na-
turschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 09. 10. 2014

- 3 Ausfertigungen der Linienbestimmungsunterlagen
(Ordner l)

- /t Ordner Un^sge -^32- 13.8
UnkT ls<ys. Sl, 2Z.1 und zz-7.
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